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Widerrufsrecht 
Sofern der Vertrag zwischen TANZIMPULSE und Teilnehmer/in ausschließlich über die Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln zustande gekommen ist, kann der/die Teilnehmer/in den Vertrag innerhalb von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.  
Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der /die Teilnehmende sich zu einem Workshop, Training oder Ausbildungsreihe 
angemeldet hat, die vor Ende der 14-tägigen Widerrufsfrist beginnt oder bereits begonnen hat. 
 
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten vollständig erfüllt wurde, bevor das 
Widerrufsrecht ausgeübt wurde. 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
TANZIMPULSE bei interKultur 
Friesdorfer Str. 151 
53175 Bonn 
E-Mail: tanzimpulse@ik-bonn.de 
 
Folgen des Widerrufs 
Im Falle eines rechtzeitigen und wirksamen Widerrufs erhält der/die Teilnehmerin etwaig geleistete Zahlungen 
innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des wirksamen Widerrufs zurück. Dies gilt aber nur, sofern nicht das 
Widerrufsrecht aus den oben genannten Gründen bereits erloschen ist. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss 
unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An 
die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare 
Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die 
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 
 


